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Anmeldeformular 
 
 

 
Musikschulleiter Tobias Loew 
 041 624 50 75 
 Schulweg 11, 6375 Beckenried 
 tobias.loew@schule-beckenried.ch 
 
Bürozeiten: Mittwoch:  9.30 – 11.30 Uhr 
 Freitag:     9.30 – 11.30 Uhr 
 

tobias.loew@schule-beckenried.ch 
Tobias Loew ist vormittags unter 041 624 50 75 erreichbar 
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Allgemeines: 
 

• Anforderungen: Wer sich zum Musikunterricht anmeldet, verpflichtet sich zum 
regelmässigen Unterrichtsbesuch und Üben. Ein 30-minütiges instrumentales 
Training (Anfänger 20 Minuten) an 7 Tagen pro Woche, sind Garantie für Erfolg und 
Fortschritt, Motivation und Freude. Die Eltern unterstützen diesen Einsatz und 
zeigen Interesse am musikalischen Tun ihres Kindes.  
 

• Die musikalische Grundschule MUGR in der Unterstufe ist eine wichtige 
Voraussetzung für den späteren Instrumentalunterricht. Sie beinhaltet ein 
stufengerechtes, ganzheitliches Sensibilisieren und Motivieren für die Musik und 
entwickelt wichtige Grundlagen.  
Ab der 1. Primarklasse ist es möglich, die Grundschule mit Blockflöte oder Xylophon 
zu besuchen. 
 

• Gruppenunterricht, welcher nebst Xylophon und Blockflöte auch bei anderen 
Instrumenten angeboten wird, muss durch die Musiklehrperson resp. den 
Musikschulleiter abgeklärt werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich zwei bis drei 
Musikschüler/innen auf einem ähnlichen Ausbildungsstand befinden und sie sich 
terminlich einigen können.  

 
• Instrumentalunterricht beginnt normalerweise ab der 3./4. Klasse und wird im 

Einzelunterricht zu 30 oder 45 Minuten pro Woche angeboten. Die Altersangaben 
gelten als Empfehlungen. Musikalisch besonders begabte Kinder können schon 
früher für den Musikunterricht angemeldet werden. Über deren Aufnahme 
entscheidet die Musikschulleitung. Auch kann die Lektionsdauer auf 45 Minuten pro 
Woche erhöht werden, wenn Fleiss und Begabung dies rechtfertigen 

 

• Unterrichtsbeginn: Die Stundeneinteilung erfolgt in der ersten Schulwoche durch 
die Musiklehrperson. Der Unterricht beginnt in der zweiten Schulwoche. In der 
Musikschule findet der Unterricht auch über die Mittagszeit und an schulfreien 
Nachmittagen statt. 

 

• Instrumentenwahl: Die Wahl des richtigen Musikinstrumentes kann für den Erfolg 
im Musikunterricht entscheidend sein. Als Unterstützung bieten wir Ihnen folgende 
Möglichkeiten an:  

o Besuch des Instrumentenparcours 
o Besuch einer Unterrichtslektion 
o Eignungsabklärung 

Bitte wenden Sie sich an den Musikschulleiter. 
  



An- und Abmeldungen: 
 

• Die Anmeldung ist verbindlich und kann nur durch eine fristgerechte schriftliche 
Abmeldung aufgelöst werden. Bisherige Musikschüler/innen müssen sich nicht neu 
anmelden.  

 
• Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Sobald die Einteilung erfolgt ist, wird sich die 

entsprechende Musiklehrperson bei Ihnen melden und Ihnen Auskunft über eine 
eventuelle Instrumentenmiete oder Neuanschaffung geben. Blasinstrumente 
können bei der Musikgesellschaft Seelisberg gemietet werden (begrenzte Anzahl). 
Auskunft erteilt der Musikschulleiter (unter der Nummer 041 624 50 75). 

 

• Abmeldungen haben ebenfalls bis 31. Mai schriftlich zu erfolgen. Sie können das 
entsprechende Formular bei der Musiklehrperson beziehen. In Ausnahmefällen sind 
Abmeldungen während des Schuljahres auf Ende des 1. Semester  
(31. Januar) möglich. Diese müssen bis 31. Dezember schriftlich eingereicht 
werden. 

• Der Kanton Uri übernimmt 60% der Lohnkosten der Musikschul-Lehrpersonen für 
den Unterricht von Musikschüler/innen bis zum vollendeten 20. Altersjahr. 
Ausserdem bezahlt der Kanton Uri eine jährliche Administrationspauschale. Es 
werden vom Kanton Uri maximal 45 Min. Einzelunterricht pro Schüler/in 
subventioniert. 
 

• Schulgeldermässigung: Sollte ein Kind aus finanziellen Gründen auf 
Musikunterricht verzichten müssen, so kann auf Gesuch hin das Schulgeld 
ermässigt werden. Die entsprechenden Unterlagen können beim Sekretariat der 
Musikschule Uri (041 874 31 31) bezogen oder unter www.musikschule-uri.ch 
heruntergeladen werden. Das Gesuch muss spätestens am 1. Mai eingereicht 
werden. Über die Höhe des Beitrages entscheidet die Unterstützungsfonds-
Kommission der Musikschule Uri. Der Beitrag ist abhängig vom steuerbaren 
Einkommen des gesetzlichen Vertreters. 

 

• Für Musikunterricht der Erwachsenen verlangen Sie die speziellen Informationen 
bei der Musikschulleitung.  

 

• Anmeldungen, Dokumente und Informationen unter www.schule-beckenried.ch  
 
  

http://www.musikschule-uri.ch/
http://www.schule-beckenried.ch/


Fächerangebot   
 

Gruppenunterricht 

Musikalische Grundschule mit Blockflöte oder Xylophon 
 

Einzelunterricht 
Blechblasinstrumente:  Trompete, Cornet, Es-Horn, Posaune, Euphonium, Waldhorn 

Gesang:  Stimmbildung/Sologesang 

Holzblasinstrumente:  Blockflöten, Querflöte, Klarinette, Panflöte, Saxophon  

Schlaginstrumente  Schlagwerk, Schlagzeug, Xylophon 

Streichinstrumente:  Violine (Geige), Violoncello (Cello), Kontrabass (Bassgeige) 

Tasteninstrumente:  Klavier, Keyboard, Akkordeon, Schwyzerörgeli 

Zupfinstrumente:  Gitarre, E-Gitarre, E-Bass 

 
 

Ensembles in Altdorf  
Beginners Band/ Symphonic Winds/ Blockflötenensemble/ Gitarrenensembles/ Irish 
Ensemble/ Jazz-Workshop/ Kinderchor/ Jugendchor/ Schlagzeugensembles/Schülerbands/ 
Streicherensemble 
Auskunft:  Musikschule Uri unter der Nummer 041 874 31 31 
 

Schulgeld pro Jahr 
 

Kinder/Jugendliche Musikalische 
Grundschule 

Einzelunterricht 
bis zum 20. Altersjahr 30 Min. 45 Min. 
    

Schulpflichtige und Jugendliche CHF 420.00 CHF 910.00 CHF 1'315.00 

 
 

Gruppenunterricht auf Anfrage: 

2 Schüler/innen, 30 Min.: Fr. 480.00 
2 Schüler/innen, 45 Min.: Fr. 720.00* 
3 Schüler/innen, 45 Min.: Fr. 480.00 

Bitte beachten:  
Wenn kein Gruppenunterricht möglich 
ist, kommt der Einzeltarif zur 
Anwendung! 

Die Rechnungsstellung erfolgt in zwei Raten im Oktober und im März. 
* Empfehlung der Musikschulleitung 
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